
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs), Stand 01.07.2003

§1 Geltung der Bedingungen
(1) Die Mental.Design.Factory, Eichholz & Rückert GbR, vertreten durch Bobby Eichholz und Kersten Rückert (nacholgend MDF genannt) 

erbringt Leistungen in den Bereichen Webdesign, Inter- und Intranet, Werbung, Veranstaltung und der Vermittlung von damit im Zusam-
menhang stehenden Dienstleistungen ausschließlich auf Grundlage dieser Geschäftsbedingungen, auch wenn diese  nicht nochmals 
ausdrücklich vereinbart werden. Gegenbestätigungen von Lieferanten und Kunden unter Hinweis auf eigene Geschäftsbedingungen 
wird hiermit widersprochen.

(2) Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn sie eine schriftliche Bestätigung durch die MDF erfahren.
(3) Die MDF ist jederzeit berechtigt, ihre AGBs inklusive aller Anlagen mit einer angemessenen Ankündigungsfrist zu ändern oder zu ergän-

zen. Widerspricht ein Geschäftspartner nicht innerhalb von 2 Wochen nach Ankündigung der Änderung oder spätestens bis zum Eintritt 
der Änderungen, so treten diese wirksam in Kraft. Bei Widerspruch enden die betroffenen Verträge mit dem Inkrafttreten der Änderun-
gen.

§2 Zustandekommen eines Vertrags
(1) Ein Vertrag über die Nutzung von Dienstleistungen der MDF kommt mit der Unterzeichnung des zugrundeliegenden Angebots oder einer 

entsprechenden Bestellung sowie einer Bestätigung durch die MDF zustande. Die MDF kann den Vertragsabschluß von der Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht, einer Vorauszahlung oder der Bürgschaft einer deutschen Großbank abhängig machen.

(2) Die MDF ist berechtigt, sich zur Erfüllung eines Vertrags der Dienste Dritter zu bedienen. Desweiteren ist die MDF nach entsprechender 
schriftlicher Vereinbarung berechtigt, im Namen und Auftrag eines Kunden Verträge mit Dritten (z.B. Webhosting) abzuschließen. Diese 
Dritten werden dadurch nicht automatisch zu Vertragspartnern des Kunden. 

§3 Ende eines Vertrags
(1) Verträge enden im allgemeinen mit der Erfüllung und Begleichung der durch die MDF erbrachten Leistungen.
(2) Bei Verträgen insbesondere mit Dritten, die im Namen und Auftrag eines Kunden abgeschlossen wurden oder solchen mit einer Min-

destlaufzeit sind die entsprechenden Kündigungsfristen einzuhalten. In solchen Fällen ist die MDF berechtigt, sämtliche bei Dritten 
verbliebenen Daten eines Kunden zu löschen.

§4 Leistungsumfang
(1) Der Umfang der durch die MDF zu erbringenden Leistungen wird zu Vertragsbeginn durch Angebot und Gegenzeichnung des Kunden 

festgelegt. Alle zusätzlichen Anlagen und Änderungen des Leistungsumfangs erfordern die gegenseitige Bestätigung in Schriftform.
(2) Soweit die MDF unentgeltliche Dienste bzw. Leistungen erbringt, können diese jederzeit jedoch mit Vorankündigung eingestellt bzw. 

kostenpflichtig weiter angeboten werden. Ein Minderungs-, Erstattungs- oder Schadensersatzanspruch ergibt sich daraus nicht. Dies 
umfaßt auch die Leistungen Dritter, mit denen die MDF im Namen und Auftrag eines Kunden Verträge abgeschlossen hat.

(3) Die MDF erhebt eine Handlungskostenpauschale von 15% auf den Nettopreis der von der MDF zu verantwortenden/eingekauften Fremd-
leistungen. Für diese Pauschale garantiert die MDF neben der Haftung die mängelfreie Leistungserbringung.

§5 Verfügbarkeit der Dienste Dritter
(1) Die MDF wählt ihre Kooperationspartner nach bestem Wissen und Gewissen im Sinne ihrer Kunden und deren Bedarf entsprechend 

aus.
(2) Die MDF kann aufgrund von Wartungsarbeiten oder Faktoren, die außerhalb ihrer Einflußbereichnahme liegen, nicht für die ununter-

brochene Verfügbarkeit von Diensten, besonders in Bezug auf die Leistungen Dritter garantieren. Hieraus resultieren folglich keine 
Haftungsansprüche des Kunden gegenüber der MDF. Minderungs-, Erstattungs- oder Schadensersatzansprüche werden daher direkt an 
unsere Vertragspartner weitergeleitet.

§6 Pflichten und Obliegenheiten von Kunden und Kooperationspartnern
(1) Kunden und Kooperationspartner sind verpflichtet, die von der MDF angebotenen und vermittelten Leistungen sachgerecht zu nutzen 

oder zu erbringen. insbesondere bestehen die Verpflichtungen,
(a) das vereinbarte Honorar an die MDF entsprechend dem erteilten Auftrag zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer fristgerecht zu erbrin-

gen. 
(b) die Kosten der MDF, resultierend aus den im Namen und Auftrag eines Kunden erbrachten Leistungen Dritter zuzüglich der gesetzlichen 

Umsatzsteuer, im voraus zu entrichten.
(c) die Erfüllung gesetzlicher Vorschriften und behördlicher Auflagen sicherzustellen sowie für die Erteilung behördlicher Erlaubnisse Sorge 



zu tragen, soweit diese gegenwärtig oder zukünftig für die Teilnahme am Internet oder für das Zustandekommen bzw. für das Fortbe-
stehen geschlossener Verträge erforderlich sein sollten.

(d) den anerkannten Grundsätzen der Datensicherheit Rechnung zu tragen und insbesondere Paßworte geheimzuhalten bzw. unverzüglich 
zu ändern oder eine Änderung zu veranlassen, falls die Vermutung besteht, das nichtberechtigte Dritte davon Kenntnis erlagt haben.

(e) der MDF erkennbare Mängel und Schäden unverzüglich zu melden und im Rahmen des Zumutbaren alle Maßnahmen zu treffen und zu 
ermöglichen, die der Klärung und Beseitigung dieser Mängel oder Schäden dienlich sind.

(f) der MDF bzw. ihren Kunden die durch die Störung/Überprüfung der Einrichtungen entstandenen Ausfälle und Aufwendungen zu ersetzen. 
Sollte sich nach Prüfung herausstellen, daß die Störung im Verantwortungsbereich des Kunden vorliegt, ist dieser verpflichtet die Auf-
wendungen der MDF auch gegenüber Dritten auszugleichen.

(g) durch Zustandekommen eines Vertrags durch Vermittlung der MDF zwischen Kunden und Kooperationspartnern die jeweiligen Geschäfts-
bedingungen des Anderen in den Teilen, die nicht durch die AGBs der MDF geregelt werden, anzuerkennen.

(h) bei der Einrichtung von Diensten oder Maßnahmen, die den normalen Geschäftsablauf beeinträchtigen können, im Vorfeld die MDF zu 
informieren.

(i) der MDF eintretende Änderungen vertragsrelevanter Angaben (hierzu gehören insbesondere Adress-, Telefonverbindungs- und Bankver-
bindungs-, als auch firmenbezogene Angaben) unverzüglich mitzuteilen.

(2) Bei nicht geleisteten Zahlungen oder Überschreitungen der Zahlungsfristen ist die MDF auch ohne Mahnung berechtigt, Verzugszinsen 
in Höhe von 3% über dem gesetzlichen Zinssatz, bei nicht eingelösten Schecks oder Rückgabe von Lastschriften zusätzlich die Bankspe-
sen, aber mindestens 15,00 Euro zu berechnen. Außerdem behält sich in solchem Falle die MDF eine sofortige und fristlose Kündigung 
sämtlicher Verträge auch mit Dritten vor. Die Ansprüche der MDF gegen Kunden, resultierend aus Zahlungsverpflichtungen gegenüber 
Dritten, mit denen im Namen und Auftrag des Kunden Veträge abgeschlossen wurden, bleiben bestehen und können ggf. an andere 
abgetreten werden. Dies gilt insbesondere für Nutzungs-, Service-, Miet- und Domainverträge aber auch alle anderen Vereinbarungen.

(3) Sämtliche gelieferten Artikel und erbrachten Leistungen bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der MDF (§ 455 BGB, 
Eigentumsvorbehalt).

§7 Domainregistrierung und Domainführung
(1) Die MDF ist nicht für die Einhaltung gesetzlicher Namensrechte von Domains (.de-, .com.-, .net-Adressen) verantwortlich und überprüft 

diese auch nicht. Die MDF weist ausdrücklich darauf hin, daß Domainnamen die Rechte Dritter verletzen können. Anträge werden von 
der MDF gegen Aufwand, jedoch ohne Gewähr an die jeweilige Registrierungsbehörde (NIC) weitergeleitet, was mit der Veröffentlichung 
des Namens, Anschrift, Telefonnummer und e-Mail-Adresse des Domainnehmers verbunden ist. Von einer tatsächlichen Zuteilung des 
Domainnames kann der Kunde erst nach Bestätigung durch die MDF ausgehen. Jegliche Haftung und Gewährleistung für die Zuteilung 
der bestellten Domainnamen sowie eine Ablehnung durch NIC oder die zwischenzeitliche Vergabe an eine andere Partei sind seitens der 
MDF ausgeschlossen. Der Registrierungsaufwand wird in jedem Fall in Rechnung gestellt.

(2) Durch Beantragung zur Registrierung und Führung einer Domain entsteht gegenüber der MDF eine Zahlungsverpflichtung. Kommt der 
Kunde dieser nicht nach, verwirkt er das Recht an der Führung der Domain und die MDF ist berechtigt, die Domain bei den zuständigen 
NIC zu löschen. Die Zahlungsverpflichtung bleibt jedoch trotzdem bestehen.

(3) Sollte ein Kunde nach Beendigung des Vertrags mit der MDF oder einem ihrer Kooperationspartner eine Weiternutzung des Domainna-
mens wünschen, so wird er der MDF oder ihren Kooperationspartnern den entstehenden Aufwand der Bearbeitung erstatten.

§8 Markenrechtlicher Schutz von Domainnamen
(1) Der Kunde versichert, daß nach bestem Wissen durch Registrierung bzw. Konnektierung des Domainnamens und die Ladung seiner 

Seiten ins Internet keine Rechte Dritter verletzt werden und keine rechtswidrigen Zwecke verfolgt werden. Der Kunde erkennt an, daß er 
für die Wahl seines Domainnamens allein verantwortlich ist und erklärt sich bereit die MDF von sämtlichen Schadensersatzansprüchen 
Dritter im Zusammenhang mit der Domainregistrierung bzw. -konnektierung freizustellen. Im Falle eines Streits behält sich die MDF vor, 
den Domainnamen bis zur gerichtlichen Klärung zu sperren.

§9 Zahlungsbedingungen
(1) Alle Rechnungen der MDF sind sofort und ohne Abzüge unverzüglich nach Rechnungserhalt zu zahlen. Die MDF behält sich vor, 

Abschlags- oder Teilrechnungen je nach Größe des Projekts zu stellen.
(2) Sämtliche im Namen und Auftrag eines Kunden abgeschlossenen Verträge mit Dritten bedürfen der schriftlichen Zustimmung des 

Kunden und sind im voraus und ohne Abzüge zu bezahlen. Sollten bei Verträgen mit Dritten nutzungsabhängige Entgelte anfallen, so 
sind diese nach Rechnungserhalt sofort und ebenfalls ohne Abzüge zu begleichen.

(3) Alle Rechnungen verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer



§10 Urheberrecht
(1) Alle Rechte an erbrachten Leistungen, Ideen, Abbildungen, Fotos, Grafiken, Film- und Tondokumenten sowie Programmen verbleiben 

bis zum Vertragsende bei der MDF. Im Allgemeinen gehen die vereinbarten Nutzungsrechte mit der Begleichung des Projektvertrags 
an den Kunden über. Für eine andere oder den Gegenstand der Nutzungsvereinbarung erweiternde Verwendung ist die ausdrückliche, 
schriftliche Genehmigung der MDF einzuholen.

(2) Der Kunde stellt die MDF von jedweden Ansprüchen Dritter hinsichtlich der ihr überlassenen Inhalte (insbesondere gelieferte Bilder, 
Graphiken, Texte aber auch sonstige) frei.

§11 Haftungsbeschränkungen
(1) Die MDF ist von jedweder Haftung durch das Verschulden Dritter, insbesonderer der Kooperationspartner, ausgeschlossen. 
(2) Aus Lieferungs- und Leistungsverzögerungen im Falle höherer Gewalt, insbesondere Betriebs-, Leistungs- und Leitungsstörungen von 

Telekommunikations- und Netzanbietern oder andere Störungen im Internet aber auch Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen 
von denen die MDF, ihre Kooperationspartner oder deren Lieferanten betroffen sind, können keine Minderungs-, Erstattungs- oder 
Schadensersatzansprüche abgeleitet werden.

(3) Für die zugesicherten Eigenschaften eigener Leistungen haftet die MDF maximal mit einer Summe bis zur Höhe der Hälfte des ver-
traglich vereinbarten Honorars, sofern grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen. Bei einfacher Fahrlässigkeit ist eine Haftung aus-
geschlossen, wenn keine wesentliche Vertragspflicht (Kardinalspflicht) verletzt wurde. Jedoch wird eine kostenfreie Nachbesserung zur 
Beseitigung der Fehler angeboten.

(4) Weder die MDF noch Dritte, die an der Entwicklung, Herstellung oder Bereitstellung von Leistungen der MDF beteiligt sind, haften für 
Schäden aller Art, insbesondere nicht für Folgeschäden wie Verdienstausfall oder entgangenen Gewinn, die im Rahmen der vertragli-
chen Vereinbarungen oder der Unmöglichkeit oder im Falle Höherer Gewalt oder als Folge der Verletzung einer Gewährleistungspflichten 
entstanden sind, noch sichern die vorgenannten Personen zu oder gewährleisten, daß durch eine Zusammenarbeit bestimmte Ergeb-
nisse erzielt werden.

(5) Die MDF kann keine Haftung für die Vergabe von Domainnamen durch DENIC Deutschland, INTERNIC USA oder gleichartige Anbieter 
oder Vergabebehörden übernehmen.

(6) Der Kunde erkennt ausdrücklich an, daß die Bedingungen dieser Bestimmung auch für Drittlieferanten gelten. Die Kooperationspartner 
erkennen ausdrücklich die aus diesen Geschäftsbedingungen resultierenden Verpflichtungen gegenüber den Kunden der MDF an.

§12 Schlußbestimmung
(1) Erfüllungsort ist die Stadt Berlin, Bundesrepublik Deutschland. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich nicht 

einvernehmlich regeln lassen, ist ebenfalls Berlin, soweit der Kunde Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
öffentlichrechtliches Sondervermögen ist.

(2) Auf diesen Vertrag findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.
(3) Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder unwirksam werden, so berührt dies die Wirk-

samkeit der übrigen Bestimmungen nicht. In solchem Falle verpflichten sich die Vertragspartner, eine wirksame Ersatzbestimmung an 
die Stelle der unwirksamen zu setzen, die dem Sinn und Zweck der zu ersetzenden Bestimmung gerecht wird oder zumindest nahekommt 
und den Vereinbarungen insgesamt entspricht. Gleiches gilt für die Unvollständigkeit der Bestimmungen entsprechend.


